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Diakoniewerk Neumünster
3. Juni 2023



Eröffnung

Bernhard Egg, Vizepräsident Kirchenrat



Herzlich Willkommen

• Präsidentinnen und Präsidenten 
- der Kirchenpflegen (aktuelle und künftige)
- der Bezirkskirchenpflegen 
- des Verbands der evangelisch-reformierten 

Kirchgemeinden der Stadt Winterthur 
• Dekaninnen und Dekane
• Vizedekaninnen und Vizedekane 
• Präsidien der Diakonats-, Katechetik- und 

Kirchenmusikkapitel
• Geschäftsleitung der Gesamtkirchlichen Dienste



Lied RG 841 "Gott gab uns Atem"
Strophen1-3 



Grusswort

Barbara Bussmann, 1. Vizepräsidentin Kirchensynode



Grüner Güggel und CO2e-Bilanzierung -
Referat

Esther Straub, Mitglied Kirchenrat
Christoph Hartmann, ecospeed



Legislaturziel Kirchenrat
«umweltbewusst Handeln»
Massnahme 1: Umweltmanagement verbindlich machen
Es wird ein Prozess initiiert, der zur Zertifizierung aller 
Kirchgemeinden mit dem Umwelt-Label «Grüner Güggel» führt.

Motion der Kirchensynode:
Rahmenkredit (5 Jahre) von 2.5 Mio CHF
Ziele der Motion: 
1. Alle KG streben UMS Grüner Güggel an
2. Alle KG erfassen ihre Energiebilanz
3. Alle KG haben ein KP-Ressort mit dem Aufgabenfeld «Nachhaltigkeit»
4. Die Kirchensynode beschliesst CO2e-Ziele



Massnahmen zur Umsetzung der
von der Motion geforderten Ziele

- Direkte Finanzierung des Arbeitsaufwands (Personalkostenbeiträge):
Die LK finanziert Zeitressourcen statt bauliche Massnahmen.

- Finanzierung der Teilnahme Grüner Güggel: Konvois, Lehrgänge 
(Leistungsvereinbarung oeku)

- Unterstützende zentrale Beratungsstelle
Regionale Zusammenarbeit

- Pflicht zur Erfassung der CO2-Emissionen in einem Tool, das intuitiv und 
bedienungsfreundlich ist



Bilanzierung der CO2e-Emissionen:

Scope 1: Emissionen aus Quellen vor Ort (Öl, Gas, Holz, Wasser)
Scope 2: Emissionen aus eingekaufter Energie (Strom, Fernwärme)

Scope 3: Indirekte Emissionen (Reisen, Essen, Material)

- Kirchgemeinden erfassen bis Ende 2023 Emissionsdaten gemäss Scope 1 
und 2 für das Kalenderjahr 2022.

- Es werden KG gesucht, die Daten aus Scope 3 erfassen und zusammen mit 
der Projektstelle Hochrechnungsmodelle zu dieser Erfassung entwickeln.

- Auf der Grundlage der Ergebnisse erfassen ab 2025 alle KG auch Scope 3 
Emissionsdaten.



Bietet eine Gesamtsicht der erfassten Emissionen.

Absenkungspfad
Verbindlichkeiten zur Reduktion der Umweltbelastung

Prozess zur Einführung:
- Vernehmlassung bei Kirchgemeinden
- Entscheid der Kirchensynode zur Anpassung der Kirchenordnung
- Evt. Volksabstimmung

Statusbericht 2025
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CO2-Bilanzierung
in Kirchgemeinden
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ECOSPEED AG

ü Gegründet 2002
ü Spin-off der ETH Zürich
ü Eigentümergeführte AG
ü 2 Standorte
ü Kunden in CH, IT, DE, LUX
ü www.ecospeed.ch

ECOSPEED ist ein führender 
Anbieter von web-basierten 
Softwarelösung für Energie- und 
THG-Bilanzierung von Behörden 
& Firmen in Europa. Brühl (NRW)

Zürich
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Softwarelösungen & Kundenbasis

Energie und CO2-Bilanzen für Regionen
 2’300 Städte und Gemeinden in CH, IT, DE, LUX

Gebäudescharfe Energiedaten
 all 3´000´000 Gebäude der Schweiz

Corporate Carbon Footprint (GHG Protocol)
 700 Unternehmen & Organisationen

Product Carbon Footprint / Product Environmental Footprint
 über 1’000 Produkte

3000
ECOSPEED

Kunden

21
Jahre

Erfahrung
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Screenshots Dashboard
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Datenerfassung
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Auswertung «Ebene einzelnes Objekt»
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Auswertung «Ebene alle Objekte»
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Geschäftsleiter
Christoph Hartmann
Dipl. Umweltingenieur ETH
Tel: +41 44 388 95 01
hartmann@ecospeed.ch

Kontakt



Bilanzierungstool: Ablauf und Hilfeleistungen

Präsidienkonferenz vom 3. Juni 2023
Beryl Zah, Umweltberaterin



Ablauf Datenerfassung

Ab jetzt
(freiwillig)

• Rechnungen (Strom, Heizen, Wasser) sammeln
• Freiwillig: Account einrichten
• Freiwillig: Videos, Fragerunden nutzen

August
2023

• Account einrichten
• Daten erfassen
• Videos, Fragerunden nutzen

Oktober
2023

• Account eingerichtet
• Energiedaten 2022 erfasst (Scope 1 und 2)
• Freiwillig Scope 3

März
(jährlich)

• Daten des Vorjahres erfasst



Ziele Datenerfassung

Ab jetzt
(freiwillig)

•Rechnungen (Strom, Heizen, Wasser) sammeln
•Freiwillig: Account einrichten
•Freiwillig: Videos, Fragerunden nutzen

August
2023

•Account einrichten
•Daten erfassen
•Videos, Fragerunden nutzen

Oktober
2023

•Account eingerichtet
•Energiedaten 2022 erfasst

März
2024

•Daten des Vorjahres (2023) erfasst

März
2025

•Daten des Vorjahres (2024) erfasst

März
2026

•Daten des Vorjahres (2025) erfasst

Erstmals kantonsweite Emissions-
Datenerfassung (erste 
Erfahrungswerte)

3 Jahre Datenerhebung: erste 
Aussagen und Umweltbericht 
möglich
Emissions-Absenkpfad definieren 
(KR) aufgrund der gemachten 
Erfahrungen



2 3 41

Schulungs-
videos

Allgemeine 
Beratung

Individuelle 
Beratung

Technischer 
Support

Ablauf Hilfeleistungen / Support
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Schulungs-
videos
• YouTube
• (Webseite)

Allgemeine 
Beratung
• Fragerunden 

(online)
• Häufige Fragen 

(FAQ) auf 
Webseite

Individuelle 
Beratung
• Regionale 

Anlaufstellen
• Landeskirchliche 

Umweltberatung

Technischer 
Support

Ablauf Hilfeleistungen / Support

Schulungsvideos: Auf YouTube 
publiziert von ECOSPEED. Viele 
Fragen können dadurch geklärt werden.

 Weitere Fragen?
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Schulungs-
videos
• YouTube
• (Webseite)

Allgemeine 
Beratung
• Fragerunden 

(online)
• Häufige Fragen 

(FAQ) auf 
Webseite

Individuelle 
Beratung
• Regionale 

Anlaufstellen
• Landeskirchliche 

Umweltberatung

Technischer 
Support

Ablauf Hilfeleistungen / Support

• Es gibt Online-Fragerunden, in 
welchen allgemeine 
behandelt werden und Zeit für 
individuelle Fragen bleibt 
(Termine auf Webseite)

• Häufig gestellte Fragen (FAQ) 
werden auf der Webseite 
gesammelt

 Weitere Anliegen?
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Schulungs-
videos
• YouTube
• (Webseite)

Allgemeine 
Beratung
• Fragerunden 

(online)
• Häufige Fragen 

(FAQ) auf 
Webseite

Individuelle 
Beratung
• Regionale 

Anlaufstellen
• Landeskirchliche 

Umweltberatung

Technischer 
Support

Ablauf Hilfeleistungen / Support

• Regionale 
Umweltberatung

• Landeskirchliche 
Umweltberatung

 Weitere 
Probleme? 
Umweltberatung 
wird weiter 
unterstützen.



2 3 41

Schulungs-
videos
• YouTube
• (Webseite)

Allgemeine 
Beratung
• Fragerunden 

(online)
• Häufige Fragen 

(FAQ) auf 
Webseite

Individuelle 
Beratung
• Regionale 

Anlaufstellen
• Landeskirchliche 

Umweltberatung

Technischer 
Support

Ablauf Hilfeleistungen / Support

• Wird von 
Umweltberatung in 
die Wege geleitet, 
falls Schritte 1-3 
nicht zielführend 
waren



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Beryl Zah
Umweltberatung
beryl.zah@zhref.ch, 044 258 91 24
zhref.ch/umwelt

mailto:beryl.zah@zhref.ch


Pause



Bericht des Kirchenrates
Innovationskonzept und Innovationskredit

Andrea Marco Bianca, Vizepräsident Kirchenrat



Neues ausprobieren – Altes 
abbauen: LIK 
«Landeskirchliches 
Innovationskonzept»
Präsidienkonferenz 3. Juni 2023, Diakoniewerk Neumünster



Legislaturziel 6 Kirchenrat und Artikel 155 
Kirchenordnung

Die gesellschaftlichen 
Umbrüche verlangen einen 
grundlegenden Wandel der 
Kirche.

Strukturen, Prozesse und Ressourcen sind neu zu 
gestalten bzw. zu nutzen und zu verteilen:

Kirche und Kirchgemeinden sollen innovativ und 
zielgerichtet auf die gesellschaftlichen 
Umbrüche reagieren und in allen 
Handlungsfeldern die Herusforderungen als 
Chancen wahrnehmen.

Art. 155 Kirchenordnung
«Die Landeskirche und die Kirchgemeinden fördern 
unterschiedliche Formen des kirchlichen Lebens. 
Sie unterstützen entsprechende Initiativen von 
Mitgliedern sowie von Werken und 
Gemeinschaften, die mit der Landeskirche in 
Verbindung stehen.»



1. 48 Kirchgemeinden haben eine qualitative 
Umfrage zu Innovation beantwortet. 

2. 359 Menschen aus allen Berufsgruppen 
unserer Kirche wurde ein erster Entwurf 
präsentiert > 589 Post-it-Zettel mit Kommentaren 
zum Entwurf sind so in zwei Monaten 
zusammengekommen.
 

3. 14 Innovatorinnen und Innovatoren die 
innerhalb und ausserhalb der Kirche arbeiten 
nahmen anschliessend am Co-Writing teil > 351 
Kommentare haben sie im Word-Dokument mit 
der Kommentar-Funktion hinterlassen. 

4. Das Projektteam Innovation hat alle 
Kommentare besprochen und in eine finale 
Version des LIK zuhanden des Kirchenrats 
eingearbeitet.

Konzept innovativ durch Partizipation erarbeitet



Auslöser für Innovation in Kirchgemeinden

1. Situationen
Besondere Situationen wie zum Beispiel die Corona-Pandemie im Blick auf Digitales, wenig 
genutzte Immobilien im Blick auf Vernetzungen resp. Kooperationen im Sozialraum, personelle 
Veränderungen bei den Mitarbeitenden im Blick auf Anstellung von Innnovator:innen.

2. Personen
Initiativen von einzelnen Mitarbeitenden und Behördenmitgliedern, Freiwilligen sowie auch von 
eher distanzierten Mitgliedern; mittelfristig auch im Blick auf Kirchgemeinschaften (Artikel 177).

3. Strategien 
Strategieentwicklung von Kirchenpflegen mit den Mitarbeitenden. Die Kirchenpflege fördert 
innovative Mitarbeitende. Im Sinne von KG+ soll Kirche in der Region im Fokus sein; sowohl für 
innovative regionale Zusammenarbeit als auch im Blick auf weitere Zusammenschlüsse.



Herausforderungen für Innovation in 
Kirchgemeinden 

1. Finanzierung
– Innovationskredit
– Budgetplanung 

2. Ressourcen
– Haltungsveränderung
– Exnovationsprozess

3. Organisation
– Einbindung von distanzierten Mitgliedern
– Kommunikation nach innen und aussen



LIK mit «Goldenem Kreis»

1. Warum 
ist Innovation wichtig?

2. Wie 
soll das Ziel erreicht 
werden? 

3. Was 
soll getan werden, um das 
Ziel zu erreichen?



Warum? Lebenswelten!

«Das Innovationskonzept legt einen Fokus auf die Lebenswelten, die 
bisher wenig Zugang zur Kirche haben.» (LIK, S. 30). 

- Die «Lebenswelten-Studie» der Zürcher Landeskirche von 2012 hat 
gezeigt, dass rund 90% ihrer Mitglieder zu Lebenswelten gehören, die 
keinen oder wenig Kontakt zu den aktuellen Kirchenformen haben.

- Mit der Innovationsförderung sollen Kirchgemeinden nicht nur ihre 
«genügsamen traditionellen» Mitglieder, sondern auch solche in anderen 
Lebenswelten bis hin zu den «digitalen Kosmopolit:innen» erreichen. 



Wie? Lernen!

• Die Kirchenpflege soll die Spannung von Tradition und 
Innovation als Ressource für Motivation und zweihändiges 
Vorgehen fruchtbar machen.

• Eine innovative Haltung aller Beteiligten soll durch 
gegenseitiges «Zuhören», «Vertrauen», «Ausprobieren» und 
«Wissens-Austausch» über die Frage des Innovationskredits 
hinaus erreicht werden.

• Innovation soll durch gezielte Ressourcenzuteilung mit 
Würdigung, Finanzen, Personal und Struktur gefördert werden, 
wobei Artikel 155 (Innovation) und Artikel 177 
(Kirchgemeinschaften) zu beachten sind.



Was? Nicht-Definition!

• Neue Angebote sind nicht per se als solche Innovation, 
sondern müssen den Kriterien des LIK entsprechen

• Neue Angebote für bestehende Gruppierungen sind keine 
Innovation

• Neue Angebote, die primär den Druck auf Mitarbeitende und den 
Stress von Mitarbeitenden erhöhen, sind keine Innovation

• Neue Angebote, die als einmalige Events keine Nachhaltigkeit 
für die Entwicklung der Kirchgemeinde beinhalten, sind keine 
Innovation

• Neue Angebote, welche Mitglieder zu Teilnehmenden an 
unveränderten Sonntagmorgen-Gottesdiensten machen 
wollen, sind keine Innovation



Innovationskredit

5 Mio. CHF von 2023-2030 

Gesuch für Beiträge bis 20'000 CHF
• Anschubfinanzierung, 1-2 Jahre 
• Entscheid bei Geschäftsleitung/Kirchenratschreiber 

Gesuch für Beiträge bis 200'000 CHF
• Langfristige Förderung, 3-7 Jahre 
• Entscheid bei Kirchenrat 

20'000

200'000



 Fragen zum LIK oder zum Innovationskredit 

Wir machen ein Büro auf: 
Unser «Innovationsbüro»



Innovationsbüro 

• Mathias Burri (Leitung)
• Thomas Schaufelberger (Verbindung Steuergruppe)
• Matthias Bachmann (Gemeindeentwicklung)
• Svenja Espenhorst (Gemeindeentwicklung)
• Agnes Joester (Gemeindeentwicklung)
• Manuel Schmid (Lebenswelten, RefLab)
• Diana Abzieher (Diakonie und Generationen)
• Katja Lehnert (Katechetik und Bildung)
• Therese Vögeli (Spezialseelsorge, Inklusion)
• Katharina Hiller (Personalentwicklung, Pfarrschaft)
• Christian Schenk (Kommunikation)
• Dieter Zaugg (Ressourcen) 
• N.N. (Innovationsstelle 40%, vakant)

ü Planung/Koordination 
operative Umsetzung
 

ü Umsetzungspakete

ü Sounding Strategien 
und Konzepte

ü Verbindungen in alle 
Abteilungen



Innovationsförderung in 4 Schritten

1 2 3 4

Kontakt

Informationen
Doodle für 
Schritt 2

Orientie-
rungs-
gespräch

45' Online-
Meeting

Gesuch-
stellung

Kleiner 
Beitrag 
Grosser 
Beitrag

Begleitung
Reporting
Evaluation

Vernetzungstreff
en für 
Innovationsproje
kte



Updates/Kontakt

 
zhref.ch/innovation

reformierte
kirche kanton zürich

zhref.ch/innovation




Bericht des Kirchenrates
Pfarrstellenzuteilung und Pfarrwahlen

Michel Müller, Kirchenratspräsident



Die Pfarrstellenzuteilung

• Die gesetzliche Grundlage für die Pfarrstellenzuteilung bilden die 
Artikel 116 und 117 der Kirchenordnung.

• Bei der Zuteilung gibt es zwei Stellschrauben: Das Quorum und die 
zusätzlichen Stellenprozente für Kirchgemeinden mit mehr als 2000 
Mitgliedern. Die Kirchensynode entscheidet am 27. Juni 2023 über 
den Antrag des Kirchenrats. 

• Die Finanzkommission der Kirchensynode und die vorberatende 
Synodekommission haben dem Antrag des Kirchenrats beide 
einstimmig zugestimmt.



Art. 116 KO: Der Pfarrstellen-Pool wird gefüllt
Art. 116 KO legt fest, wie viele Pfarrstellen in der Landeskirche in 
einer Amtsdauer insgesamt zur Verfügung stehen.
• Die Formel dafür lautet: Anzahl Mitglieder geteilt durch 

Quorum. Per Stichtag 31.12.2022 hatte die Landeskirche 
386'129 Mitglieder. Das Quorum ist eine Zahl zwischen 1500 
und 1800; sie wird von der Kirchensynode pro Amtsdauer 
festgelegt.

• Der Kirchenrat beantragt der Kirchensynode ein Quorum von 
1550. Damit stehen 2024 – 2028 insgesamt 249.1 Pfarrstellen 
zur Verfügung.

• Das sind rund 8.6 Stellen weniger als in der Amtsdauer 2020 – 
2024.

• Würde das Quorum bei 1650 belassen, stünden 2024 – 2028 
insgesamt 234.5 Pfarrstellen zur Verfügung, also gut 23 Stellen 
weniger.



Art. 117 KO: Der Pool wird verteilt

Art. 117 KO legt fest, wie die Pfarrstellen an die Kirchgemeinden 
verteilt werden. Dies geschieht in drei Schritten:
1. Jeder Kirchgemeinde werden je 200 Mitglieder 10 Stellenprozent 

zugeteilt, mindestens aber 50 Stellenprozent. 
2. Kirchgemeinden mit mehr als 2000 Mitglieder erhalten 

zusätzliche Stellenprozente je halbes Quorum. Wie viel genau, 
wird pro Amtsdauer festgelegt. Der Kirchenrat beantragt der 
Kirchensynode, diesen Wert auf 7.5 Stellenprozent festzulegen.

3. Der Kirchenrat kann einzelnen Kirchgemeinden weitere 
Stellenprozente zuteilen, namentlich für Härtefälle und für neue 
Formen und Orte. Dazu stehen ihm diejenigen Stellen aus dem 
Gesamtpool zur Verfügung, die in den Schritten 1 und 2 nicht 
verteilt wurden. Voraussichtlich werden dies rund 22 Stellen sein.



Zeitplan Pfarrwahlen

bis 12. Juni 2023 Gesuche um Zuteilung weiterer Stellenprozente an Kirchenrat
27. Juni 2023 Synodeentscheid betreffend Rahmenkredit und Quorum für die Amtsdauer 

2024-2028
bis 30. Juni 2023 allfälliger Beschluss Kirchgemeindeversammlung betreffend Errichtung oder 

Weiterführung von gemeindeeigenen Pfarrstellen 
bis 12. Juli 2023 Beschluss des Kirchenrates über die Zuteilung weiterer Pfarrstellenprozente
bis 1. Sept. 2023 Einreichung von allfälligen Gesuchen der Kirchenpflege an den Kirchenrat 

betreffend gemeindeeigenen Pfarrstellen 
bis 29. Sept. 2023 Information der Pfarrerinnen und Pfarrer durch die Kirchenpflege über die 

Aufteilung der Stellenprozente, inkl. Ansetzung der Frist von fünf Tagen zur 
Stellungnahme

bis 1. Nov. 2023 Beschluss der Kirchenpflege über die Bestätigung/Nichtbestätigung von 
Pfarrerinnen und Pfarrern sowie über die Aufteilung der Stellenprozente

bis 22. Dez. 2023 Beschluss der Kirchenpflege über das Zustandekommen einer stillen Wahl 
und/oder Anordnung der Bestätigungswahl an der Urne

3. März 2024 allfällige Urnenwahl
bis 15. April 2024 Mitteilung des Wahlergebnises an den Kirchenrat
1. Juli 2024 Beginn neue Amtsdauer



Gut zu wissen

- Wer plant, bis 31. März 2025 aus dem Amt auszuscheiden, wird ab
1. Juli 2024 besser als Stellvertreterin oder Stellvertreter angestellt. 

- Aufteilung der Stellenprozente: Zuweisung von mindestens 30 
Stellenprozent. Verfügt ein Pfarramt insgesamt über weniger als 60 
Stellenprozent, muss die Wahl auf die gesamten Stellenprozente 
erfolgen (Art. 126 Kirchenordnung, mit Ausnahme für Pfarr-Paare). Die 
Pfarrerinnen und Pfarrer sind vor dem Entscheid über die Aufteilung zu 
informieren mit Frist für eine Stellungnahme.

- Es ist die Wohnsitzpflicht zu beachten (Art. 122 Kirchenordnung).
- Die Kirchenpflege teilt Pfarrerinnen und Pfarrern mindestens sechs 

Monate vor Ablauf der Amtsdauer mit, ob sie eine Bestätigung oder 
Nichtbestätigung im Amt beantragt. 

- Wer von der Kirchenpflege zur Bestätigung vorgeschlagen ist und 
deren/dessen Urnenwahl nicht von den Stimmberechtigten verlangt 
wird, gilt als in stiller Wahl gewählt.



- Für Auskünfte zum Verfahren: 
- Leitfaden „Rechtliche Hinweise zu den 

Pfarrbestätigungswahlen“ inklusive Mustervorlagen
- Anfragen an den Rechtsdienst 

(martin.roehl@zhref.ch; franziska.kramer@zhref.ch)

- Für Auskünfte betreffend künftiger Zusammenarbeit mit 
Pfarrerinnen und Pfarrern: Personalführung Pfarrschaft 
(katharina.hiller@zhref.ch)

- Für Beratungstermine und weitere allgemeine 
Informationen: Abteilung Kirchenentwicklung 
(matthias.bachmann@zhref.ch)

Unterstützung

mailto:martin.roehl@zhref.ch
mailto:franziska.kramer@zhref.ch
mailto:katharina.hiller@zhref.ch
mailto:matthias.bachmann@zhref.ch


Bericht des Kirchenrates
Refdate – Spirituelles Leben in der Kirche und in ihrem Umfeld

Esther Straub, Mitglied des Kirchenrates



Legislaturziel 1: Über Gott reden

LZ 1.1: Entwicklung einer 
reformierten Spiritualität auf 
der Höhe der Zeit

Zuhören und neue 
Sprachfähigkeit gewinnen.

Spiritualität als Thema, das in 
verschiedenen Lebenswelten 
aktuell ist und zu dem in der 
Kirche geforscht und 
experimentiert wird.



Bestandsaufnahme auf

www.refdate.ch
- 112 Veranstaltungen sind eingetragen
- 35 Fragebogen zur persönlichen Spiritualität 

ausgefüllt

Bitte weiterhin Veranstaltungen eintragen und 
Fragebogen ausfüllen.
Es gibt noch viel zu entdecken!

http://www.refdate.ch/




Projektverlauf

Bestandsaufnahme 

Gelebte 
Spiritualität:
Was ist?

Diskussion

Themen und 
Fragen, die 
sich als wichtig 
und dringend 
herausstellen

Ref. Tradition

Aktuell gelebte 
Spiritualität 
und 
reformierte 
Tradition im 
Gespräch  

Kappeler 
Kirchentagungen  

2024
Spirituell leben

vertraut-neu-fremd



Kappeler Kirchentagungen 2024:
Spirituell leben. vertraut – neu – fremd 

- Spirituelle Formate ausprobieren / unterwegs sein: von 
Vertrautem über Neues und Fremdes zum Vertrauten 
zurückkehren.

- Sich über die eigenen Erfahrungen austauschen und darüber 
nachdenken

- Welche Formen von Spiritualität / Frömmigkeit werden in 
unserer Kirchgemeinde gelebt?

- Können und sollen sie erweitert oder transformiert werden?
- An welche Schätze der reformierten Tradition knüpfen wir an?
- Welche Impulse nehmen wir mit in die eigene Kirchgemeinde?



Bericht des Kirchenrates
Die neue Website der Landeskirche

Margrit Hugentober, Mitglied des Kirchenrates
Nico Mori, Leiter Kommunikation 



Berichte des Kirchenrates – Rückfragen?

Mitglieder des Kirchenrates



Fragen aus den Kirchenpflegen

Mitglieder des Kirchenrates



Frage von Thomas Bucher, Zürich Hirzenbach

Der Mangel an Pfarrpersonen nimmt zu. Was 
plant der Kirchenrat, um z.B. Gottesdienste und 
Kasualien zu gewährleisten? Sind 
Prädikantinnen (Bern/Solothurn/Jura) oder 
Lektoren (Thurgau) auch auf dem Radar? Und 
wenn ja, gibt es da schon konkrete Pläne?



Abschluss

Katharina Kull-Benz
Mitglied des Kirchenrates
(Nächste Präsidienkonferenz: Samstag, 25. Mai 2024)



Lied RG 543 "Herr, die Erde ist gesegnet"
Strophen 1,2 und 6 


